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 Veröffentlicht am 27.11.1989

Index

Dienstrecht

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

BDG 1979 §39

RGV 1955 §2 Abs3

Rechtssatz

Die Tatsache der Abhaltung einer Schulung bei einer anderen Dienststelle sagt für sich allein noch nichts darüber aus,

ob der mit der Schulung betraute, von auswärts kommende Bedienstete auch der Dienstaufsicht im Rahmen der

Organisation, bei der die Schulung abgehalten wird, unterstellt ist.
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